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Hinweise 

  

• KONSENS-Mitteilungen werden für Bestandsprogramme, Neustarthilfe 

sowie für Zahlungen in Schlussabrechnungspaketen erstellt. 

• Die Mitteilung wird als pdf-Datei im jeweiligen Vorgang hinterlegt. 

• Je nach Vorgang kann die Datei entweder im Antragsportal oder im 

Schlussabrechnungsportal abgerufen werden. 

• Im Antragsportal finden Sie KONSENS-Mitteilungen zu Erst- und 

Änderungsanträgen sowie zur Neustarthilfe. 

• Im Schlussabrechnungsportal befinden sich die KONSENS-

Mitteilungen, die zu einem Schlussabrechnungspaket 1 oder 2 

gehören. 

• Nachfolgend stehen zwei Anleitungen bereit, um KONSENS-

Mitteilungen herunterladen zu können, eine Anleitung für das 

Antragsportal, eine für das Schlussabrechnungsportal. 
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1. Antragsportal: KONSENS-Mitteilungen zu 
Bestandsprogrammen und Neustarthilfe 

1.1. Melden Sie sich wie gewohnt im Portal für prüfende Dritte an: 

https://antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/ 

1.2. Nach dem Login in das Portal befinden Sie sich im 

Schlussabrechnungsportal. 

• Um KONSENS-Mitteilungen für Bestandsprogramme bzw. 

Neustarthilfe-Anträge abrufen zu können, müssen Sie 

zunächst ins Antragsportal wechseln. 

• Klicken Sie dazu oben links auf die Schaltfläche „Antragsportal 

öffnen“:  

 

  

https://antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
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1.3. Wählen Sie dann dort - nach dem Wechsel ins Antragsportal 

- auf der linken Seite das passende Programm aus und klicken 

Sie auf "Übersicht". 

• Den jeweiligen Antrag können Sie im Abschnitt „Eingereichte 

Anträge“ bzw. „Eingereichte Endabrechnung“ aufrufen. 

 

1.4. Nach dem Öffnen des Vorgangs finden Sie die KONSENS-

Mitteilung auf der rechten Seite unter "Anhänge". Mit Klick auf die 

Datei können Sie diese herunterladen. 
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2. Schlussabrechnungsportal: KONSENS-
Mitteilungen zu Schlussabrechnungspaketen 

2.1. Melden Sie sich wie gewohnt im Portal für prüfende Dritte an: 

https://antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/ 

2.2. Nach dem Login in das Portal befinden Sie sich im 

Schlussabrechnungsportal. 

2.3. Die KONSENS-Mitteilung ist für Zahlungen entstehend aus einem 

Schlussabrechnungspaket 1 oder 2 erstellt worden. Daher ist hier 

das entsprechende Schlussabrechnungspaket aufzurufen. 

2.4. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu "Schlussabrechnung 

Paket 1“ oder „Schlussabrechnung Paket 2" und klicken Sie den 

zutreffenden Menüpunkt an.  

2.5. Im Abschnitt "Eingereichte Anträge" können Sie dann das 

betroffene Schlussabrechnungspaket auswählen und dieses 

öffnen, indem Sie ganz links auf die Paketnummer klicken.  
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2.6. Nach dem Öffnen des Pakets finden Sie die KONSENS-

Mitteilung(en) auf der rechten Seite unter "Angehängte 

Dokumente". 

• Eventuell müssen Sie hierzu auf "Mehr laden" klicken, um alle 

Anhänge zu sehen. 

• Hier sind sowohl die E-Mail-Benachrichtigungen als auch die 

KONSENS-Mitteilungen als pdf-Datei hinterlegt. 

• Mit Klick auf die Dateien können Sie diese herunterladen. 

 

 

 

 

 


